
VERBAN DSGEM EI N D EVERWALTU NG

ENKENBACH-ALSENBORN

Verbandsgemeindeverwaltung a Hauptstraße 18 o 67677 Enkenbach. Alsenborn

An die
Eltern/Sorgeberechtigte der Kinder
in den Grundschulen der
Verbandsgemeinde
Enkenbach-Alsenborn

Sachbearbeiter:

Verwaltungsgebäude

Telefon- Nr.:

Email:

Zimmer Nr.:

Steffi Asel

Hauptstraße 18

67677 Enkenbach-Alsenborn

06303-91 3-444

steffi.asel@enkenbach-alsenborn.de

05

lhre Zeichen, lhre Nachricht vom Unsere Zeichen

Betreuungsangebot der Verbandsgemeinde Enkenbach-Alsenborn in den
Grundschulen

Sehr geehrte Eltern und Sorgeberechtigte,

für das Schuljahr 2026127 beginnt die Anmeldung zur Betreuenden Grundschule
am 26.01 .2026 und endet am 06.02.20rU. 

, ,

Anmeldungen die vor dem 26.01. eingehen, werden wegen dem
Gleichheitsprinzip nicht berücksichtigt.

Mit dem Antrag erhalten Sie die Betreuungsordnung, die Vertragsbedingungen
und die Datenschutzhinweise mit der Bitte um Beachtung. Den Erhalt der
genannten Dokumente bestätigen Sie auf dem Antrag selbst.

Erhöhung der Beiträge:
Bitte beachten Sie, dass sich die Beiträge ab dem Schuljahr 2026127 erhöhen
Dies können Sie in den Vertragsbedingungen nachlesen. Kinder die die
Ganztagsschule besuchen und die Früh- und Freitagsbetreuung nutzen, zahlen
anteilmäßig ebenfalls einen Beitrag.

Der Antrag muss in der jeweiligen Grundschule abgegeben oder an folgende
Email-Adresse gesendet werden :

Josef-Guggenmos Grundschule Enken bach-Alsenborn
betreu u n g @gs-e n ke n bac h -a lse n born. b i ld u n q -rp. de

Grundschule Münchhofschule Hochspeyer
ko nta kt@m uenc h h ofsch u le. de

Grundschule Mehlingen
info@ssmehlingen.de

Datum
13.01 .2026

Postanschrift:

Verbandsgemeindeverualtung

Hauptstraße 18

67677 Enkenbach- Alsenborn

öffnungszeiten:

Für die Verualtungsgebäude in

Enkenbach-Alsenborn, Hauptstr, 18 &

Hochspeyer, Häuptstr. 121

Montag 8.30-12.30 Uhr

14.00-18.00 Uhr

Dienstag 8:30-12:30 Uhr

14.oo-16.00 uhr

Mittwoch 8:30-12:30 Uhr

nachmittags geschlossen

Donnerstag 8:30-12:30 Uhr

14:00-16:00 Uhr

Freitag 8i30-12:30 Uhr

nachmittags geschlossen



Neuerung:
Ab dem Schuljahr 202612027 tritt das Ganztagsförderungsgesetz (GaFöG) in
Rheinland-Pfalz in Kraft. Dadurch haben Kinder der ersten Klasse einen
Rechtsanspruch auf Betreuung und werden entsprechend bevorzugt behandelt.

Aufgrund der begrenzten Anzahl an
berufstätiger Eltern/Sorgeberechtigten
berücksichtigt.

Betreuungsplätzen werden Kinder
und Alleinerziehenden, vorrangig

Bitte legen Sie der Anmeldung eine Bescheinigung des Arbeitgebers bei

Die Aufnahme erfolgt nach Eingangsdatum des Antrages. Anmeldungen von
nichtberufstätigen Eltern/Sorgeberechtigten erhalten die noch zu vergebenen
Plätze bzw. werden auf eine Warteliste gesetzt.

Die Anmeldung zur Betreuenden Grundschule gilt verbindlich für ein Schuljahr
und endet mit Ablauf dieses Schuljahres. Die Anmeldung hat schriftlich zu
erfolgen. Sollte ein Kind auch im folgenden Schuljahr am Betreuungsangebot
teilnehmen, so bedarf es einer erneuten Anmeldung.

Für Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

eordneter
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Grundschule Mehlingen

Houptstroße tt, 67 67 8 Meh I ingen, inf o@gsmeh I ingen.de

Tel.: 06303-6566 Fqx: 06303 -8090567

Antrag auf Anmeldung zur Betreuenden Grundschule

Daten des Betreuunqskindes

Name des Kindes Klasse 2026 Geburtsdatum

Telefonnummer und/oder
(unter der zur Betreuunqszeit jemand zu erreichen ist)

Handynummer
(unter der 3gaSlgggg4gi! jemand zu erreichen ist)

Name und Anschrift der Sorgeberechtigten

lch/Wir melde/n mein/unser/das o.g. Kind für das Schuljahr 2026127 für das folgende gewählte
Angebot an:

n Frühbetreuung (Mo. bis Fr. von 07.00 bis 08,00Uhr)

Bei der Frühbetreuung muss das Kind in den Räumlichkeiten der Betreuenden Grundschule
übergeben werden, da sonst keine lückenlose Aufsicht gewährleistet werden kann.

n Nachmittagsbetreuung (Mo. bis Do. vom Unterrichtsende
bis 14.00 Uhr, Fr. bis 16.00 Uhr)

Die Abholung durch die Eltern ist jederzeit möglich, bitte unbedingt beim
Betreuungspersonal abmelden. Sollte das Kind allein gehen dürfen, geht dies nur zur
vollen Stunde.

Mittaqessen
Die Anmeldungen zum Mittagessen werden über das Betreuungspersonal mit zweiwöchigem
Vorlauf ausgegeben. Diese müssen jeweils bis spätestens 13.30 Uhr an den Donnerstagen
derselben Woche in der Betreuung zurückgegeben werden.

Liegen bei lhrem Kind Allergien oder Unverträglichkeiten vor, die u.a, beim Essen zu
beachten sind, tragen Sie diese bitte hier ein:

Beachten Sie weiterhin:

Wenn im Ausnahmefall ein Kind nicht pünktlich abgeholt werden kann, muss die Betreuung
umgehend informiert werden. Es wird nach Absprache mit den Eltern der Verbleib des Kindes
bis zur Abholung vereinbart. Hierfür können gesonderte Kosten anfallen.

tr Die Betreuungsordnung, die Vertragsbedingungen und
Datenschutzhinweise habe ich erhalten und erkenne diese verbindlich
an.

lch/wir sind berufstätig. Die Bestätigung des Arbeitsgebers beider
E lte rntei le/Sorge berechti gte n ist be i gefü gt.

tr lchMir haben kein aktuelles Arbeitsverhältnis.

tr

Mehlingen, den

( U ntersch rift Sorgeberechtigte)



Betreuungsordnung
für das Betreuungsangebot in Grundschulen

s{
Träger und Aufgaben

(1) Die Verbandsgemeinde Enkenbach-Alsenborn bietet als Träger ein unterrichtsergänzendes

und freiwilliges Betreuungsangebot (Betreuende Grundschule) an der Grundschule Mehlin-
gen, Josef-Guggenmos-Grundschule und Münchhofschule Grundschule Hochspeyer für

die Schülerinnen und Schüler dieser Schulen an.

Die,,Betreuende Grundschule" hat die Aufgabe die Betreuung von Grundschulkindern nach

und vor dem allgemeinen Unterricht außerhalb von Ferienzeiten zu gewährleisten.

Das Betreuungsangebot richtet sich nach den jeweils gültigen Bestimmungen des Ministeriums

für Bildung, Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur des Landes Rheinland-Pfalz (Hinweise zur

Einrichtung von Betreuungsangeboten an Grundschulen des MB\A /VK vom 1. August 2014,

Amtsblatt S.224).
Die Einrichtung eines Betreuungsangebotes an der jeweiligen Grundschule erfolgt ab der Min-

destteilnehmezahl von acht Kindern.

Das Betreuungsangebot ist eine schulische Veranstaltung im Sinne der Grundschulordnung.

Die Schulleitung führt die Aufsicht über das Betreuungsangebot und ist gegenüber den Betreu-

ungskräften weisungsbefugt. Sie hilft dem Träger im Benehmen mit dem Schulelternbeirat bei

der Ermittlung des jährlichen Betreuungsbedarfs.

(2) Den Einsatz der Betreuungskräfte organisiert der Träger. Er sorgt dafür, dass auch bei kuzfris-
tigem Ausfall einer Betreuungskraft die Betreuung der Gruppe durch eine Ersatzkraft gewähr-

leistet ist.

(3) Der Träger benennt eine verantwortliche Person aus dem Betreuerteam, die mit der Schullei-

tung zusammenarbeitet und das Team vor Ort koordiniert. Er benennt auch eine/n gegenüber

den E ltern vera ntwo rtl i che/n Ansprech partner/i n.

(4) Die Nutzung von Schulräumen und des Schulgeländes im Rahmen der Betreuung bedarf unter

Anhörung des Schulelternbeirats der Zustimmung der Schulleitung und des Schulträgers. Des

Weiteren sollen bei der Gestaltung der Betreuung die Eltern mit einbezogen werden.

s2
Aufnahme und Abmeldung

(1) Die Aufnahme einer Schülerin oder eines Schülers in die ,,Betreuende Grundschule" erfolgt

für ein Schuljahr (1 .8. bis 31.7.) nach ordnungsgemäßer Anmeldung durch die Sorgebe-

rechtigten bei dem Träger oder bei der jeweiligen Grundschule'

Erforderliche Unterlagen für die Anmeldung sind: schriftlicher Antrag. Der Vordruck für die

Anmeldung ist erhältlich in den Sekretariaten der Grundschulen, auf der lnternetseite

www.enkenbach-alsenborn.de - familienfreundlich oder bei der Verbandsgemeindevenryal-

tung Enkenbach-Alsenborn.



(2) Ein Anspruch auf das Betreuungsangebot besteht grundsätzlich nicht. Die Aufnahme in die

Betreuende Grundschule richtet sich nach der Anzahl der freien Plätze.

(3) Aufgrund der begrenzten Anzahl an Betreuungsplätzen werden Kinder von berufstätigen

Eltern/Sorgeberechtigten und Alleinerziehende bevorzugt. Die Aufnahme erfolgt nach Ein-

gangsdatum des Antrages.

(4) Die dann noch zu vergebenden Plätze, werden dann ebenfalls nach Eingangsdatum belegt,

bzw. auf eine Warteliste gesetzt.

An den Grundschulen werden für die Frühbetreuung (07.00 Uhr bis 08.00 Uhr) zahlenmä-

ßig höchstens folgende Betreuungsplätze angeboten:

Josef-Guggenmos-Grundschu le

Grundschule Mehlingen
Münchhofschule Grundschule Hochspeyer

Josef-G uggenmos-Grundsch ule

Grundschule Mehlingen
Münchhofschule Grundschule Hochspeyer

An den Grundschulen werden für die Nachmittagsbetreuung (Unterrichtsende bis 14.00 Uhr,

an Freitagen bis 16:00 Uhr) zahlenmäßig höchstens folgende Betreuungsplätze angeboten:

40 Plätze
40 Plätze
20 Plälze

80 Plätze
60 Plätze
60 Plätze

Um die in g 2 Abs.2 zahlenmäßig begrenzten Betreuungsplätze ausschöpfen zu können,

werden bei der Vergabe nicht belegte Wochentage durch andere Betreuungsanträge er-

gänzt.

(5) Eine vozeitige Abmeldung (Kündigung) vor Ablauf des Schuljahres ist nur aus wichtigem

Grund und einer Frist von 2 Wochen zum Monatsende möglich.

Wichtige Gründe sind insbesondere

Verzug aus dem Einzugsbereich der Grundschule und der damit verbundene Schul-

wechsel
Anderung der Arbeitszeiten eines Sorgeberechtigten

längere krankheitsbedingte Abwesenheitszeiten eines Kindes.

(6) Zahlungsvezug
Ein Kind kann von der Teilnahme an der Betreuenden Grundschule ausgeschlossen wer-

den, wenn die Zahlungspflichtigen mit der Zahlung des Beitrages länger als zwei Monate in

Verzug sind.



s3
Aufsichtspfl icht u nd Versicherungssch utz

(1) Die Aufsichtspflicht der Betreuungspersonen beginnt mit dem Anfang der bekannt gemach-

ten Betreuungszeiten. Sie endet mit dem Verlassen des Schulgeländes.

Während der Betreuungszeit auf dem Schulgelände ist die Betreuungskraft aufsichtspflich-

tig, für die Wege von der Grundschule nach Hause sind es die Sorgeberechtigten.

Sollten Kinder die Schule mit Zustimmung der Sorgeberechtigten vozeitig verlassen, ist die

Betreuungskraftzu benachrichtigen. Die Aufsichtspflicht liegt beiden Sorgeberechtigten.

(2) Für die Kinder besteht eine gesetzliche Unfallversicherung während des Aufenthaltes auf
dem Schulgelände sowie beiVeranstaltungen im Rahmen des Betreuungsangebotes au-

ßerhalb der Einrichtung.

Der Versicherungsschutz erstreckt sich auch auf Unfälle, die auf dem direkten Weg zu und

von der Grundschule entstehen und deckt Personenschäden ab, nicht aber Sachschäden

und Schmerzensgeld. Der Versicherungsschutz entfällt, wenn der direkte Weg verlängert

oder unterbrochen wird.

(3) Für Schäden, die von den Kindern, Dritten gegenüber verursacht werden, haftet der Träger
nicht.

(4) Eventuelle Schadensfälle sind umgehend dem Träger bzw. seinen beauftragten Stellen zu

melden.

s4
lnkrafttreten

Die Betreuungsordnung tritt ab 12.03.2019 in Kraft

Enkenbach-Alsenborn, 1 0.01 .2026

Schulträger
Verbandsgemeinde
Enkenbach-Alsenborn

Schulleitung
der Grundschule
Mehlin n

(Ann-Kri

Schulelternbeirat
der Grundschule
Mehlingen

h/aL-^1
(Katrin Rüd inger-Diehl)
Vorsitzende

ng

n Wenzel)
Beigeordneter Schu

n



Vertragsbedingungen für den Besuch der Betreuenden Grundschulen

1.0 Allgemeines

7.1 Delinition Betreuende Grundschule

Der Begriff,,Betreuende Grundschule" beschreibt ein freiwilliges Betreuungsangebot an Grundschulen in der Trägerschaft der
Verbandsgemeinde Enkenbach-Alsenborn. Dies bedeutet, der/die Schüler/in wird in der Regel über den normalen Unterricht
hinaus von Betreuungskräften beaufsichtigt. Darüber hinaus kann der/die Schüler/in eigenverantwortlich seine Hausaufgaben

beginnen. Das Betreuungspersonal wird im Rahmen seiner Möglichkeiten Hilfestellung leisten, Eine Garantie, dass das Kind die

Hausaufgaben richtig erledigt hat, ist dies jedoch nicht, Hierfür ist nach wie vor der/die Schüler/in selbst bzw, die/der
Sorgeberechtigte verantwortlich.

Das Betreuungsangebot richtet sich nach den jeweils gültigen Bestimmungen des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft,

Weiterbildung und Kultur (MBWWk) des Landes Rheinland-Pfalz (Hinweise zur Einrichtung von Betreuungsangeboten an

Grundschulen des MBWWK vom 01.08.2014, Amtsblatt 5.224).

7.2 Betreuungszeitroum / Aulsichtspflicht / Abholung

Die Betreuung erfolgt an der
a) an der losef-Guggenmos-Grundschule Enkenbach-Alsenborn montags bis freitags von 07.00 Uhr bis 08.00 Uhr, montags

bis donnerstags nach Unterrichtsende bis 14.00 Uhr, freitags nach Unterrichtsende bis L6:00 Uhr,

b) an der Grundschule Mehlingen montags bis freitags von 07.00 Uhr bis 08.00 Uhr, montags bis donnerstags nach

Unterrichtsende bis 14,00 Uhr, freitags nach Unterrichtsende bis 16:00 Uhr,

c) an der Münchhofschule Grundschule Hochspeyer montags bis freitags von 07.00 Uhr bis 08,00 Uhr, montags bis

donnerstags nach Unterrichtsende bis 14,00 Uhr, freitags nach Unterrichtsende bis 16:00 Uhr.

d ) Eine Betreuung während der Ferien oder an Feiertagen/schulfreien Tagen wird nicht angeboten.

Die Aufsichtspflicht der Betreuungskraft beginnt mit Empfang des Kindes. Während der Betreuungszeit ist die Betreuungskraft
aufsichtspflichtig, für den Weg von der Grundschule nach Hause sind es die Sorgeberechtigten. Sollte das Kind die Schule mit
Zustimmung der Sorgeberechtigten vorzeitig verlassen, ist die Betreuungskraft zu benachrichtigen, Die Aufsichtspflicht liegt bei
den Sorgeberechtigten. Die Schüler werden entweder durch die/den Sorgeberechtigte/n oder durch genannte Personen
abgeholt oder fahren mit dem Bus nach Hause, wenn vertragsmäßig nicht etwas Anderes bestimmt ist.

Besonderer Hinweis:

Erfolgt die Abholung durch die/den Sorgeberechtigte/n nicht bis spätestens 14:00 Uhr (an Freitagen bis 16:00 Uhr) und muss

die Betreuungskraft das/die Kind/er deshalb zusätzlich weiter beaufsichtigen, fällt ein zusätzlicher Beitrag in Höhe von 10,00 €
je angefangene % Stunde an.

7.3 Anspruch ouf einen Betreuungsplatz

ln der jeweiligen Schule wird nur dann ein Betreuungsangebot eingerichtet, wenn eine ausreichende Anzahl von Anmeldungen
vorliegt. Ein Anspruch auf einen Betreuungsplatz besteht nur bei ausreichender Kapazität, fristgerechter Abgabe des Antrags
aufAnmeldungundunterderVoraussetzung,dasskeineAblehnungsgründegemäßZiff.2.4vorliegen. EinAnspruchbegründet
sich erst nach Zustimmung der Verbandsgemeinde Enkenbach-Alsenborn,

7,4 Betrcuungskosten

Für die Teilnahme an der Eetreuenden Grundschule werden folgende Beiträge (Monatspauschalen) erhoben:

Frühbetreuung (07:00 bis 08:00 Uhr) 18,00 €

Mittagsbetreuung (Montag bis Donnerstag L2.00 bis 14:00 Uhr, an Freitagen 13:00 bis 16:00 Uhr) 36,00€



Für jedes weitere an der Betreuung teilnehmende Kind einer Famllie (Geschwisterkind-Regelung) sind folgende pauschalen

Monatsbeiträge zu entrichten :

Frühbetreuung (07:00 bis 08:00 Uhr) 9,00 €

Mittagsbetreuung (Montag bis Donnerstag 12.00 bis 14:00 Uhr, an Freitagen 13:00 bis 16:00 Uhd 18,00 €

Für die Teilnahme an der Betreuung der Ganztagskinder wird folgender Beitrag (Monatspauschale) erhoben:

Frühbetreuung (07:00 bis 08:00 Uhr) 18,00 €

Mittagsbetreuung (Freitag 13,00 bis 16:00 Uhr) 10,80 €

Für jedes weitere an der Betreuung tellnehmende Ganztagskind einer Famllie (Geschwisterkind-Regelung) sind folgende

pauschalen Monatsbeiträge zu entrichten:

Frühbetreuung (07:00 bis 08:00 Uhr) 9,00 €

Mittagsbetreuung (Freitag 13:00 bis 16:00 Uhr) 5,40 €

Die Zahlungspflicht entfällt nicht bei krankheitsbedingtem oder sonstigem Fernleibens des Kindes, Der Ferienmonat (Juli oder

August) wird nicht in Rechnung gestellt. Die Festsetzung der Betreuungskosten erfolgt durch die Verbandsgemeinde per

Bescheid. Die Zahlung der Betreuungskosten erfolgt per Bankeinzug zu jedem 15, eines Monats,

7,5 Verpflegung

An der Josef-Guggenmos-Grundschule Enkenbach-Alsenborn, Grundschule Mehlingen und der Münchhofschule Grundschule

Hochspeyer wird eine Mittagsverpflegung angeboten. Abweichungen von den festgelegten Essenstagen müssen spätestens am

Donnerstag der Vorwoche bei den Betreuungspersonen gemeldet werden, Bestel lte Essen können nicht zurückerstattet werden.

Die Festsetzung der Verpflegungskosten erfolgt durch die Verbandsgemeinde per Bescheid und wird per Bankeinzug zu jedem

15. eines Monats eingezogen. Die aktuellen Preise erfragen Sie bitte in den Sekretariaten der jeweiligen Schule oder der

Verba ndsgemeindeverwa ltung,

Für Empfänger von Arbeitslosengeld ll, Sozialhilfe in Form von Hilfe zum Lebensunterhalt oder Grundsicherung, Miet- bzw.

Lastenzuschuss nach dem Wohngeldgesetz, einen Kindergeldzuschlag nach dem Bundeskindergeldgesetz oder Leistungen nach

dem Asylbewerberleistungsgesetz kann bezüglich der Kosten für die Mittagsverpflegung im Rahmen des Programmes

,,Leistungen für Bildung und Teilhabe" eine Kostenbeteiligung durch das Jobcenter oder das Sdzialamt bei der Kreisverwaltung

Kaiserslautern erfolgen. Es verbleibt jedoch eine Eigenbeteiligung von 1,00 € pro Mittagessen,

1,6 Kostenlinderungen

Die Verbandsgemeinde Enkenbach-Alsenborn behält sich eine Anderung des Betreuungsentgeltes vor. Die Anderung wird vor

deren lnkrafttreten den Sorgeberechtigten mitgeteilt. Wird das Betreuungsgeld erhöht, steht dem Vertragspartner ein

Kündigungsrecht mit Wirkung ab der Erhöhung zu. Der Vertrag ist dann innerhalb eines Monats ab Bekanntgabe der Anderung

zu kündigen.

2.0 Anmeldeverfahren

2,7 Verbindlichkeit der Anmeldung

Der Vertrag ist auf die Dauer des jeweiligen Schuljahres beschränkt und kann nur bei Vorliegen der in 3.0 genannten

Voraussetzungen aus wichtigem Grund vorzeitig gekündigt werden.

2.2 Anmeldelrlsten

Bei Neuanmeldungen muss der Antrag auf Anmeldung und das SEPA Mandat vollständig ausgefüllt und unterschrieben in der

Schule bis spätestens 31.3. eines Kalenderjahres vorliegen. Später eingehende oder unvollständige Anmeldungen können nicht

mehr bzw, nur noch bei freien Kapazitäten berücksichtigt werden. Die Anmeldungen sind daher bis zu dem o.g. Zeitpunkt in der

Grundschule abzugeben, diese leitet die Anmeldungen und SEPA-Mandate an die Verbandsgemeinde Enkenbach-Alsenborn

weiter.

2.3 Ausnohmen von der Anmeldelrist



Ein anderer Anmeldezeitpunkt wird akzeptiert, wenn ein kurzfristiger Umzug erfolgt ist, der/die 5chüler/in die Schule gewechselt

hat oder sich die Arbeitssituation der/des Sorgeberechtigten geändert hat. Sind zum Zeitpunkt der Anmeldung keine freien

Plätze in der Betreuung vorhanden, kommt der/die Schüler/in auf eine Warteliste.

2.4 Ablehnung der Anmeldung

Der Anmeldung für die Betreuende Grundschule kann seitens der Schulleitung aus pädagogischen Gründen und seitens der

Verbandsgemeinde Enkenbach-Alsenborn wegen Zahlungsrückstand mit Betreuungskosten widersprochen werden.

3.0 Abmeldeverfahren/Kündigung/Ausschluss

Abmeldung und Kilndigung

Der Vertrag endet automatisch nach Ablauf des Schuljahres. Eine vorzeitige Kündigung vor Ablauf des Schuljahres ist nur aus

wichtigem Grund und mit einer Frist von 2 Wochen zum Monatsende schriftlich in der Schule durch die/den

Sorgeberechtigte/n einzureichen. Bei verspätetem Kündigungseingang besteht kein Anspruch auf Erstattung bereits gezahlter

Betreu u ngskoste n.

Ausschluss

Schüler, die permanent den geordneten Ablauf in der Betreuungsgruppe, insbesondere durch Belästigung und Gefährdung

anderer Schüler, stören und die Weisungen der Betreuungskraft nicht befolgen, können, nach vorheriger Abmahnung bei den

Sorgeberechtigten, mit einer Frist von 4 Wochen zum Monatsende vom Besuch der Betreuungsgruppe ausgeschlossen

werden. Bei Gefahr für die Gesundheit der Mitschüler ist auch ein fristloser Ausschluss möglich. Der Ausschluss aus der

Betreuungsgruppe kann auch bei wiederholter Nichtbeachtung anderer Pflichten aus diesen Vertragsbedingungen erklärt
werden

4.0 Erlass/Sozialfonds für die Mittagsverpflegung

Sozia lfonds
Nach den Richtlinien über die Gewährung von Mitteln aus dem Sozialfonds für das Mittagessen an den betreuenden

Grundschulen in der Trägerschaft der Verbandsgemeinde Enkenbach-Alsenborn hat derjenige einen Anspruch auf Reduzierung

des Mittagessensbeitrages, der kein Arbeitslosengeld ll, Sozialhilfe in Form von Hilfe zum Lebensunterhalt oder Grundsicherung,

Miet- bzw. Lastenzuschuss nach dem Wohngeldgesetz, einen Kindergeldzuschlag nach dem Bundeskindergeldgesetz oder

Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz bekommt und sich die Kosten für das Mittagessen seines Kindes aufgrund

seiner wirtschaftlichen Notlage nicht leisten kann. Einen Antrag auf Zahlung eines Zuschusses aus dem Sozialfonds

,,Mittagessen" kann dann gestellt werden. Dazu gelten die Einkommensgrenzen der Lernmittelfreiheit, Diesen Zuschuss aus dem

Sozialfonds für das Mittagessen können auch Eltern beantragen, die Leistungen nach 5 3 AsylLG erhalten.

ln diesen Fällen reduziert sich die Eigenbeteiligung der Eltern auf 1 Euro je Mittagessen.

DerAntrag ist in den Schulsekretariaten erhältlich und mit den erforderlichen Unterlagen dem Schulträgervorzulegen.

Einkommensgrenzen für den Sozialfonds,,Mittagessen"
Einen Anspruch auf einen Zuschuss aus dem Sozialfonds,,Mittagessen" haben Eltern, sofern das gemeinsame Einkommen

(eigenes und das der Sorgeberechtigten) folgende Einkommensgrenzen pro Jahr unterschreitet:

Einkommen

Anzahl Kinder Eltern* Elternteil (alleinerziehend)

ein Kind 26.500,00 € 22.750,00 €

zwei Kinder 30.250,00 € 26.s00,00 €

drei Kinder 34,000,00 € 30.250,00 €

vier Kinder 37,750,00 € 34.000,00 €

zzgl. jedes weitere Kind 3.750,00€ 3.750,00 €
* bzw. eines Elternteils, der mit einer Partnerin oder einem Partner zusammenlebt

E rlass

Auf Antrag ist es möglich, einen Erlass zu erhalten. Anspruch auf Erlass der Betreuungskosten hat, wer Arbeitslosengeld ll,

Sozialhilfe in Form von Hilfe zum Lebensunterhalt oder Grundsicherung, Miet- bzw, Lastenzuschuss nach dem Wohngeldgesetz,

einen Kindergeldzuschlag nach dem Bundeskindergeldgesetz oder Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz erhält und

sich die Kosten für die Betreuung des Kindes aufgrund der wirtschaftlichen Notlage nicht leisten kann.

Die Unterlagen für den Erlass müssen spätestens 14 Tage nach Abgabe der Anmeldung eingereicht werden. Unvollständige

Unterlagen werden nicht berücksichtigt.

Über die Gewährung des Erlasses oder die Gewährung des Sozialfonds wird die/der Sorgeberechtigte schriftlich informiert.



Sofern sich die Einkommenssituation verändert, muss der Vertragspartner die Verbandsgemeinde Enkenbach-Alsenborn

darüber schriftlich informieren.

Einen Anspruch auf Erstattung bereits gezahlter Betreuungskosten/Mittagessenskosten besteht nicht.

5.0 Umgang mit personenbezogenen Daten

Die Verbandsgemeinde Enkenbach-Alsenborn ist berechtigt, die für die im Rahmen der Organisation und Abrechnung der

Betreuenden Grundschule notwendigen personenbezogenen Daten der Schüler/innen sowie deren Sorgeberechtigten zu

erheben und elektronisch zu verarbeiten (erheben, verfassen, speichern, nutzen, übermitteln und löschen). Die Schulen sind

berechtigt, die im Zusammenhang mit der Anmeldung zu einem Betreuungsplatz vorliegenden Datenbeständen der

Verbandsgemeinde Enkenbach-Alsenborn zu übermitteln, sofern es sich um Daten von Schüler/innen und deren

Sorgeberechtigten handelt, die an er Betreuenden Grundschule teilnehmen. Ereänzend wird auf die Datenschutzhinweise
(Anlaee 3) verwiesen,

E n ken bach-Alsen born, 22,07.2026
Verbandsgemeindeverwaltung

neter



Datenschutzhinweise: Erhebung von personenbezogenen Daten nach Art 13 und 14 der

Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) durch die Verbandsgemeindeverwaltung
Enkenbach-Alsenborn - Schulverwaltung-

Die Verbandsgemeindevenrualtung Enkenbach-Alsenborn verarbeitet zur Erfüllung seiner gesetzlichen
Pflichten personenbezogene Daten, Dazu gehören Daten, welche Sie uns zur Verfügung stellen oder
welche wir von Dritten über Sie erheben. Um Sie über die Datenverarbeitung und ihre Rechte
aufzuklären und unseren lnformationspflichten (Art. 13 und 14 DSGVO) nachzukommen, informieren
wir Sie über folgende Umstände:

Kontaktdaten des Verantwortlichen :

Verbandsgemeinde Enkenbach-Alsenborn - Der Bürgermeister
Hauptstraße 1B

67 677 Enkenbach-Alsenborn
E-Mail-Adresse: info@enkenbach-alsenborn.de

Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten :

Behördlicher Datenschutzbeauftragter der Verbandsgemeinde Enkenbach-Alsenborn
Hauptstraße 18
67677 Enkenbach-Alsenborn
E-Mail-Adresse: Datenschutz@enkenbach-alsenborn.de

Zweck und Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personeTnbezogener Daten:
Die Daten werden zur Bearbeitung lhres Antrages zur Betreuung in der Grundschule und auf
Zuschuss zum Mittagsessen aus dem aufgelegten Sozialfonds des Landes Rheinland-Pfalz
verarbeitet ($ 67 Abs. 1 Schulgesetz i.V.m. Art. 6 Abs. I lit, c DSGVO).

Empfänger oder Kategorien von Empfängern der personenbezogenen Daten:
Die Verbandsgemeindeverwaltung kann im Wege der Auftragsverarbeitung Aufgaben durch andere
Leistungsträger und Stellen erbringen lassen. Datenübermittlungen finden an folgende Empfänger
statt: Schulen; die Verbandsgemeindekasse im Rahmen des Zahlungsverkehrs.

Dauer, für die die personenbezogenen Daten gespeichert werden:
Die Speicherdauer für die erhobenen Daten richtet sich unter Beachtung gesetzlicher
Aufbewahrungsfristen nach Art. 5 Abs. 1 lit. e DSGVO.

Rechte aus dem Datenschutz:
Jede betroffene Person hat grundsätzlich das Recht auf Auskunft über die betreffenden
personenbezogenen Daten (Art. 15 DSGVO), auf Berichtigung (Art. 16 DSGVO), Löschung (Art.17

DSGVO), auf Einschränkung der Verarbeitung (Art, 1B DSGVO), auf Widerspruch (Art. 21 DSGVO)

sowie das Beschwerderecht beider zuständigen Datenschutzaufsichtsbehörde (Art.77 DSGVO)'

Kontaktdaten der zuständigen Datenschutzaufsichtsbehörde, bei Beschwerde eingereicht
werden kann:
Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die lnformationsfreiheit Rheinland-Pfalz
Postfach 3040
55020 Mainz
Telefon: +49 (0)6131 208-2449
E-Mail : poststelle@datenschutz. rlp.de

Verpflichtung zur Bereitstellung der personenbezogenen Daten und Folgen einer
Nichtbereitstellung:
Die Bereitstellung der personenbezogenen Daten ist aufgrund $ 67 Abs. 1 Schulgesetz gesetzlich

geregelt. Ohne d'ie Beieitstellung dieier Daten ist eine Bearbeitung des Antrages auf Betreuung und

auf Zuschuss zum Schulessen nicht möglich.

Weiterverarbeitung der personenbezogenen Daten für einen anderen Zweck:
Werden personenbözogene Daten zu einem anderen Zweck als zu demjenigen, zu dem sie erhoben

wurden, verarbeitet, nandett es sich um eine Weiterverarbeitung, Eine solche darf die

Verbandsgemeindeverwaltung vornehmen nach $ 67 Abs. 1 Schulgesetz.


